
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1977/5/12 2Ob88/77,
2Ob252/03b, 2Ob47/19d

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.05.1977

Norm

EKHG §9 Abs2 D

Rechtssatz

Für die Schutzwürdigkeit des Geschädigten spielt die Ursache der außergewöhnlichen Betriebsgefahr keine Rolle. Es ist

gleichgültig, ob die außergewöhnliche Betriebsgefahr durch ein Tier oder höhere Gewalt erfolgte.

Entscheidungstexte

2 Ob 88/77

Entscheidungstext OGH 12.05.1977 2 Ob 88/77

2 Ob 252/03b

Entscheidungstext OGH 30.10.2003 2 Ob 252/03b

Auch

2 Ob 47/19d

Entscheidungstext OGH 30.03.2020 2 Ob 47/19d

Vgl; Beisatz: Hier: Felsbrocken auf Schienentrasse der Eisenbahn. (T1)
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